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Wien, am 1. September 2021 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 1. Juli 2021 unter der Zl. 7194/J-NR/2021 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Solidarisches Hissen von Fahnen“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 4:  

 

 Hat das BMEIA, das Bundeskanzleramt oder ein anderes Ministerium seit der Hissung der 

israelischen Fahne im Zuge der letzten Kampfhandlungen zwischen den Israel Defence 

Forces und der Hamas in Gaza die Flagge eines anderen Staates in Solidarität gegen 

terroristische Angriffe gehisst? 

Wenn ja, bitte um Auflistung. 

Wenn nein, warum nicht? Inwiefern waren die oben aufgelisteten terroristischen 

Angriffe (oder andere) nicht von Österreichs "konsequenter Haltung gegen den 

Terrorismus" gedeckt? 

 Hat das BMEIA, das Bundeskanzleramt oder ein anderes Ministerium die Fahnen 

Tschechiens in Solidarität mit dem EU-Partnerland gehisst, nachdem bekannt wurde, dass 

ein russischer Militärgeheimdienst für einen tödlichen Bombenanschlag in Tschechien 
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verantwortlich ist und die tschechische Regierung um europäische Solidarität gebeten 

hatte? 

Wenn ja, auf welchen Ministerien und von wann bis wann? 

Wenn nein, warum nicht? 

 Hat das BMEIA, das Bundeskanzleramt oder ein anderes Ministerium die rotweiße Fahne 

der belarussischen Demokratiebewegung als Zeichen der Solidarität gegen die 

Unterdrückung, die Verhaftungen, die Tötungen, die Folterungen und die Menschenrechts-

verletzungen des Lukaschenko Regimes gehisst? 

Wenn ja, auf welchen Ministerien und von wann bis wann? 

Wenn nein, warum nicht - insbesondere in Anbetracht dessen, dass die Republik Österreich 

das Lukaschenko Regime nicht mehr als legitim anerkennt? 

 Hat das BMEIA, das Bundeskanzleramt oder ein anderes Ministerium die Fahne Myanmars 

als Zeichen der Solidarität gegen die Unterdrückung, die Tötungen, die Verhaftungen, die 

Folterungen und die Menschenrechtsverletzungen des Militärregimes gehisst? 

Wenn ja, auf welchen Ministerien und von wann bis wann? 

Wenn nein, warum nicht – besonders in Anbetracht dessen, dass die Republik Österreich 

den Militärcoup verurteilt? 

 

Ich verweise auf meine Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage ZI. 6701/J-NR/2021 

vom 20. Mai 2021. Abgesehen von der israelischen Flagge wurden seit Jahresbeginn keine 

weiteren Flaggen auf dem Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten (BMEIA) gehisst. Zu den in der gegenständlichen Anfrage genannten 

Ereignissen hat Österreich jedoch bei zahlreichen Gelegenheiten seine klare Position 

ausgedrückt: Betreffend meine Reaktion auf die Explosion im tschechischen Munitionslager 

Vrbĕtice 2014 verweise ich auf meine Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage 

ZI. 6838/J-NR/2021 vom 27. Mai 2021. Ebenso habe ich mich mehrmals klar zur Situation in 

Belarus geäußert (z.B. am 24. Mai, 21. Juni, 6. Juli und am 7. August 2021). Österreich trägt 

die Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Belarus, wie zuletzt am 21. Juni vom Rat 

für auswärtige Angelegenheiten beschlossen, vollinhaltlich mit. Gleichzeitig unterstützen wir 

aktiv die Zivilgesellschaft, zum Beispiel durch Treffen und Telefonate, sowohl von 

Bundeskanzler Sebastian Kurz als auch von mir selbst, mit der belarussischen 

Oppositionsführerin Svetlana Tichanovskaya oder mit in Österreich organisierten runden 

Tischen und Seminaren zur belarussischen Verfassungsreform. Ich habe auch den Putsch in 

Myanmar und die darauffolgenden Menschenrechtsverletzungen mehrmals deutlich 

verurteilt. Österreich unterstützt die von der EU im März, April und Juni dieses Jahres 

erlassenen Sanktionen gegen Myanmar und fordert nachdrücklich die Freilassung der 

willkürlich festgenommenen Politikerinnen und Politiker sowie Vertreterinnen und Vertreter 

der Zivilgesellschaft. Gemeinsam mit der EU und regionalen Partnern wie ASEAN setzen wir 

uns dafür ein, dass die verfassungsmäßige Ordnung in Myanmar endlich wiederhergestellt 

wird. Die Frage des Hissens von Flaggen auf dem Bundeskanzleramt oder auf anderen 

Bundesministerien fällt nicht in die Vollziehung des BMEIA.  
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Zu Frage 5:  

 

 Wie oft wurden in der Zweiten Republik über Ministerien Flaggen anderer Staaten in 

Solidarität gegen Terrorismus, Invasion, Annexion, Völkerrechtsverletzungen oder 

ähnlichen Ereignissen gehisst? Bitte um Auflistung der Daten und Begründungen. 

 

Innerhalb des BMEIA liegen mir hierzu keine Informationen vor. Das allfällige Hissen von 

Flaggen durch andere Bundesministerien fällt nicht in die Vollziehung des BMEIA. 

 

 

 

 

 

Mag. Alexander Schallenberg 
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